
Außerordentliche Kündigung eines MAV-Mitgliedes

VerwG.EKD 0124/D37-99, 09.03.2000

Die Leitsätze zum Beschluß des VerwG.EKD 0124/D37-99 vom 9. März 2000 lau-
ten:

1. Für die Einlegung der Beschwerde beim Verwaltungsgericht für mitarbeitervertre-
tungsrechtliche Streitigkeiten der Evangelischen Kirche in Deutschland ist der anzu-
fechtende Beschluß der Schlichtungsstelle vollständig zu bezeichnen (§ 16
VGG.EKD, § 173 VwGO, § 516 Abs. 2 Nr. 1 BGB). Der Mangel der Bezeichnung wird
geheilt, wenn dem Verwaltungsgericht der anzufechtende Beschluß einschließlich
seiner vollständigen Bezeichnung vor Ablauf der Beschwerdefrist bekannt wird.

2. Am gerichtlichen Verfahren über die Ersetzung der Zustimmung der Mitarbeiterver-
tretung zur außerordentlichen Kündigung eines ihrer Mitglieder ist das betroffene Mit-
glied der Mitarbeitervertretung nicht zu beteiligen.

3. Wird die außerordentliche Kündigung auf den Verdacht der Unterschlagung zu
Lasten der Dienststelle gestützt, so kann die Zustimmung der Mitarbeitervertretung
nicht mit der Begründung verweigert werden, dass eine Abmahnung ausreiche.

Fundstelle: Die Mitarbeitervertretung 3/00, S. 131;  Rechtsprechungsbeilage zum Amtsblatt der EKD
2001, S. 36




